
Friedhofsatzung 
(Gebührenverzeichnis) 

 

Ziffer Leistung Gebühr/Zuschlag 

   

1 Bestattung  

1.1 Von Personen im Alter von 5 und mehr Jahren 680 € 

1.2 Von Personen unter 5 Jahren 365 € 

1.3 Von Tot- und Fehlgeburten 260 € 

1.4 Zuschlag für Bestattungen an Samstagen 50 % 

   

2 Beisetzung von Aschen  

2.1 Im Erdgrab/ Rasengrab/ Anonymen Erdgrab 315 € 

2.2 Im Urnengrabfeld mit Stele oder Würfel 315 € 

2.3 In der Urnenwand 215 € 

2.4 Zuschlag für Beisetzungen an Samstagen 50 % 

   

3 Überlassung eines Reihengrabes/ Rasenreihengrabes 840 € 

   

4 Überlassung eines Urnenreihengrabes/ Rasengrabes für 
Urnen/ Anonymen Urnenreihengrabes 

420 € 

   

5 Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten  

5.1 Wahlgrab/Doppelgrab, je Einzelgrabfläche (25 Jahre) 1.050 € 

5.2 Urnenwahlgrab, je Einzelgrabfläche (15 Jahre) 785 € 

5.3 Urnenwahlgrab in einer Urnenwand, je Urnennische 785 € 

5.4 Urnenwahlgrab im Feld mit Stele oder Würfel, je Einzelgrabfeld 785 € 

   

6 Erneuter Erwerb eines Nutzungsrechtes  

6.1 Für die Dauer der Nutzungsperiode Ziffer 5.1 – 5.4 

6.2 Für eine davon abweichende Nutzungsdauer wird diese 
anteilig nach dem Verhältnis der Nutzungsperiode zur 
erneuten Nutzungsdauer berechnet. Angefangene Jahre 
werden voll berechnet. 

 

   

7 Benutzung der Friedhofshalle 210 € 

   

8 Benutzung der Leichenzelle oder Aussegnungshalle je 
angefangenem Tag 

30 € 

   

9 Sonstige Leistungen  

9.1 Grabfeldfreimachung 80 € 

9.2 Ausgraben, Umbetten oder Tieferlegen von Leichen, Gebeinen 
oder Urnen, je Hilfskraft und angefangener Stunde 

40 € 

9.3 Zuschlag zu 9.1 in besonders schweren Fällen 20 € 

   

10 Zuschlag bzw. Gebühren für die Bestattung anderer 
Verstorbener (§ 1 Abs. 1 Satz 3 FHS) 

 

10.1 In den Fällen der Ziffer 1 – 2 und 5 – 9 50 % 

10.2 In den Fällen Ziffer 3 und 4 100 % 

10.3 Urnenanforderung 3 € 

   

11 Trittplatten an Gräbern  

11.1 Reihengrab (Ziffer 3 und 4) 155 € 

11.2 Wahlgrab (Ziffer 5) 210 € 


